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(54) Licht-, Lüftungs- und Rauchabzugseinrichtung

(57) Licht-, Lüftungs- und Rauchabzugseinrichtung
für Flachdächer oder flach geneigte Dächer, mit einem
um eine Dachöffnung (12) herum montierbaren Aufsatz-
kranz (14) oder Rahmen und einer Einrichtung zum Öff-

nen und Schließen des offenen Querschnitts des Auf-
satzkranzes, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrich-
tung zum Öffnen und Schließen des offenen Quer-
schnitts des Aufsatzkranzes (14) eine verschiebbare
Platte (20) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Licht-, Lüftungs- und
Rauchabzugseinrichtung für Flachdächer oder flach ge-
neigte Dächer, mit einem um eine Dachöffnung herum
montierbaren Aufsatzkranz oder Rahmen und einer Ein-
richtung zum Öffnen und Schließen des offenen Quer-
schnitts des Aufsatzkranzes.
[0002] Derartige Einrichtungen werden üblicherweise
in der Form von gewölbten Kuppeln hergestellt, die von
einem Rahmen umgeben werden und zusammen mit
dem Rahmen um Scharniere, die sich an einer Seite des
zumeist rechteckigen Aufsatzkranzes befinden, hoch-
geklappt werden können. Die Bauweise dieser Kuppeln
ist aufwendig. Zunächst werden zwei übereinanderlie-
gende Kuppeln benötigt, die den notwendigen Wärme-
schutz gewährleisten. Die Kuppeln werden beispiels-
weise aus Acrylglas in einem gesonderten Verfahren
gezogen. Sie müssen in Abstand zueinander in dem
Rahmen befestigt werden. Dies erfordert zahlreiche und
aufwendige Herstellungsschritte. Besonders aufwendig
ist darüber hinaus der benötigte Antrieb zum Öffnen der
Kuppeln, der so ausgelegt werden muß, daß er auch bei
hohen Schneelasten und starkem Wind die Dachöff-
nung zuverlässig freilegt. Die erforderliche Leistung die-
ser Antriebe schlägt sich in den Herstellkosten, aber
auch in der Größe der entsprechenden Antriebe nieder.
Zumeist sind die Antriebe unmittelbar unterhalb der
Kuppel in der Dachöffnung untergebracht, so daß sie
von unten in der Dachöffnung sichtbar sind und teilwei-
se auch in den Raum unterhalb der Dachöffnung her-
abhängen. Die bekannten Licht- und Rauchabzugskup-
peln sind daher auch aus optischen Gründen nicht op-
timal.
[0003] Besonders aufwendig werden die Antriebs-
konstruktionen, wenn eine Öffnung der Kuppeln über ei-
nen Winkel von nahezu 180° erforderlich ist, die Kup-
peln also flach auf das Dach neben dem Aufsatzkranz
gelegt werden sollen. Dies ist aber oft notwendig und
vorgeschrieben, damit im Brandfalle ein einwandfreier
Rauchabzug unabhängig von der jeweils herrschenden
Windrichtung gewährleistet ist.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Licht-, Lüftungs- und Rauchabzugseinrichtung
der obigen Art zu schaffen, die relativ einfach und mit
geringeren Kosten herstellbar ist und insbesondere mit
einer kostengünstigeren Antriebstechnik auskommt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei ei-
ner Einrichtung der obigen Art dadurch gelöst, daß die
Einrichtung zum Öffnen und Schließen des offenen
Querschnitts des Aufsatzkranzes eine verschiebbare
Platte ist.
[0006] Eine verschiebbare Platte muß nicht angeho-
ben, sondern nur im wesentlichen waagerecht verscho-
ben werden, so daß keine vertikalen Hebekräfte benö-
tigt werden. Allein aus diesem Grund ist die erforderli-
che Antriebsleistung wesentlich geringer als bei einer
herkömmlichen Lichtkuppel.

[0007] Eine verschiebbare Platte kann auch zwei ge-
genüberliegende Seiten auf oder an den Wänden des
Aufsatzkranzes oder Rahmens befestigen Schienen
geführt und verschoben werden. Die flache Platte kann
in Verlängerung der Führungsschienen seitlich heraus-
geschoben werden.
[0008] Richtungsangaben dieser Art stellen keine Be-
schränkung dar, sondern tragen der Tatsache Rech-
nung, daß Vorrichtungen der vorliegenden Art im allge-
meinen auf waagerechten Flachdächern angebracht
werden. Bei einer derartigen Anordnung wird die ver-
schiebbare Platte waagerecht zur Seite verschoben, so
daß sie seitlich über den Aufsatzkranz oder Rahmen
hinausgeht. Sie kann hier entweder in verlängerten Füh-
rungsschienen aufgenommen werden, die dauerhaft
auf dem Dach abgestützt sind, oder es können auch so-
genannte Teleskopschienen vorgesehen sein, wie sie
bei Schubkästen verwendet werden. Auf diese Weise
ist es nicht notwendig, eine dauerhafte, möglicherweise
störende Führungsschienenkonstruktion auf dem
Flachdach anzubringen.
[0009] Andererseits kann die Platte auch im rechten
Winkel nach oben geführt werden, indem die Platte nur
im vorderen und hinteren Bereich der Platte, bezogen
auf die Verschieberichtung, in die Schienen eingreift
und auf diese Weise in die senkrechte Stellung bei
gleichzeitiger Verschiebung geschwenkt werden kann.
[0010] Im übrigen kann die Platte auch quer zu ihrer
Verschieberichtung in einzelne Segmente unterteilt sein
oder sogar als Rolladen ausgebildet sein.
[0011] Im folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten
Zeichnung näher erläutert.

Fig. 1 ist ein Schnitt durch einen Aufsatzkranz mit
verschiebbarer Platte in der geschlossenen
Stellung;

Fig. 2 ist ein Schnitt durch einen entsprechenden
Aufsatzkranz senkrecht zur Richtung der Fig.
1;

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch eine andere Ausfüh-
rungsform eines Aufsatzkranzes mit ver-
schiebbarer Platte;

Fig. 4 ist eine Ansicht von links in Fig. 3;

Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf einen Aufsatzkranz
gemäß einer anderen Ausführungsform der
Erfindung;

Fig. 6 ist ein senkrechter Schnitt zu Fig. 5.

[0012] In Fig. 1 ist ein Flachdach mit 10 bezeichnet.
In diesem befindet sich eine Dachöffnung 12. Um diese
Dachöffnung 12 herum ist auf dem Flachdach 10 ein
Aufsatzkranz 14 angebracht, der die bei Lichtkuppeln
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übliche Kegelstumpfform haben kann, jedoch auch zu
einem einfachen Rahmen reduziert sein kann. Auf dem
oberen Rand des Aufsatzkranzes 14 befinden sich auf
zwei gegenüberliegenden Seiten Schienen 16,18, in de-
nen eine Platte 20 geführt ist. Diese Platte 20 dient zum
Öffnen und Schließen der Dachöffnung 12.
[0013] Wie Fig. 2 in einem zu Fig. 1 senkrechten
Schnitt zeigt, sind die Schienen 16,18 als sogenannte
Teleskopschienen ausgebildet, wie sie bei Schubkästen
üblich sind. Bei derartigen Teleskopschienen werden
zwei oder sogar mehrere Schienenabschnitte ver-
schiebbar ineinander geführt, so daß der verschobene
Gegenstand relativ weit aus seiner Ausgangsposition
herausgezogen werden kann. Das bedeutet im vorlie-
genden Fall, daß die Platte 20 so weit verschoben wer-
den kann, bis sie die Dachöffnung vollständig freigibt.
[0014] Anstelle dieser Teleskopschienen-Konstrukti-
on können die Schienen 18,20 auch in einfacher Weise
über den Umfang des Aufsatzkranzes 14 hinaus verlän-
gert und gegebenenfalls mit geeigneten Stützen auf
dem Flachdach 10 abgestützt sein.
[0015] Fig. 3 zeigt eine andere Konstruktion, bei der
die waagerechten Schienen 16,18 bogenförmig überge-
hen in senkrecht aufragende Schienen 22,24. In diesem
Fall wird die Platte 20 nur im Bereich ihres vorderen und
hinteren Endes, bezogen auf die Verschieberichtung, in
den Schienen 16,18 bzw. 22,24 geführt. Daraus ergibt
sich eine Bewegung der Platte, die eine zusammenge-
setzte Schwenkung und Verschiebung ist. Entspre-
chende Bewegungen ergeben sich bei den Öffnungs-
mechanismen für Garagentore. In Fig. 3 sind die ver-
schiedenen Stellungen, die die Platte 20 während der
Öffnungsbewegung einnimmt, durch einfache Linien
verdeutlicht.
[0016] Bewegungsantriebe für die Platte sind in der
Zeichnung nicht gezeigt. Es kann sich um Riemen oder
Kettentriebe, Fluidzylinder oder Spindelantriebe aller
Art handeln. Wesentlich ist im vorliegenden Zusammen-
hang, daß eine flache Platte als Verschlußeinrichtung
eine erhebliche Vereinfachung darstellt gegenüber dem
bisherigen, schwenkbaren Aufsatzkranz angebrachten
und nach oben anzuhebenden Kuppeln.
[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung benötigt
die erfindungsgemäße Platte keine Rahmenkonstrukti-
on. Es kann sich daher beispielsweise um eine extru-
dierte Kunststoffplatte mit zwei äußeren Lagen und in-
neren Verbindungsstegen handeln. Stegplatten dieser
Art sind bekannt und problemlos auf dem Markt verfüg-
bar. Die seitlichen Führungsschienen 16,18 können so
ausgebildet sein, daß sie eindringenden Regen einfan-
gen und zu einem Ende hin ableiten. Die Schienen
16,18 können also an ihren Enden offen sein.
[0018] Insbesondere in größeren Aufsetzgrenzen
wird vielfach zur Versteifung eine steife Mittelstrebe ver-
wendet, die die Öffnungsfläche halbiert. Mittelstreben
dieser Art können durch L- und U-Profile aus Metall ge-
bildet sein. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung
kann gemäß Fig. 5 und 6 eine die Austrittsöffnung des

Aufsatzkranzes überbrückende, halbierende Mittelstre-
be 26 vorgesehen sein, die durch ein nach oben offenes
U-Profil aus Stahl gebildet werden kann.
[0019] Innerhalb dieser Mittelstrebe 26 kann ein An-
triebsmechanismus zur Verschiebung der Platte 20 un-
tergebracht werden, der beispielsweise einen Pneuma-
tikzylinder 28 umfaßt. Andere Antriebe sind ebenfalls
möglich, beispielsweise Seiloder Kettenantriebe, Zahn-
radantriebe, Spindelantriebe usw.. Die Mittelstrebe 26
wirkt in optischer Hinsicht beim Blick von der Unterseite
nicht als störend, zumindest weitaus weniger störend,
als üblicherweise für Rauchabzugskuppeln verwendete
Antriebselemente. Gemäß der vorliegenden Erfindung
ist der gesamte Antrieb verdeckt innerhalb der Mittel-
strebe 26 untergebracht.
[0020] Der Antrieb kann insbesondere deshalb sehr
einfach ausgeführt sein, weil er lediglich zur waagerech-
ten Verschiebung der Platte 20 benötigt wird. Bei her-
kömmlichen Antrieben ist es bei denen eine seitliche
Verschiebung der Abdeckung vorsehenden Konstruk-
tionen im allgemeinen notwendig, die Abdeckung zu-
nächst aus einer Verriegelung anzuheben und erst dann
waagerecht zu verschieben.

Patentansprüche

1. Licht-, Lüftungs- und Rauchabzugseinrichtung für
Flachdächer oder flach geneigte Dächer, mit einem
um eine Dachöffnung (12) herum montierbaren Auf-
satzkranz (14) oder Rahmen und einer Einrichtung
zum Öffnen und Schließen des offenen Quer-
schnitts des Aufsatzkranzes, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einrichtung zum Öffnen und
Schließen des offenen Querschnitts des Aufsatz-
kranzes (14) eine verschiebbare Platte (20) ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Platte in Schienen (16,18) auf
zwei gegenüberliegenden Seiten des Aufsatzkran-
zes (14) geführt ist.

3. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (20) par-
allel zur Dachöffnung (12) verschiebbar ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schienen (16,18) als Teleskop-
schienen ausgebildet sind.

5. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schienen (16,18) über den Um-
fang des Aufsatzkranzes (14) hinaus verlängert
sind.

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schienen (16,18) außerhalb des
Aufsatzkranzes (14) auf dem Flachdach (10) abge-
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stützt sind.

7. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schienen (16,18,22,24) bo-
genförmig nach oben geführt sind.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Platte (20) am vorderen und hin-
teren Ende, bezogen auf die Öffnungsrichtung,
Führungsglieder aufweist, die in den Schienen
(16,18,22,24) geführt sind.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die verschiebbare
Platte (20) eine extrudierte Kunststoff-Stegplatte
ist.

10. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwei ge-
genüberliegende Seiten des Aufsatzkranzes durch
eine Mittelstrebe (26) verbunden sind, die die Öff-
nung des Aufsatzkranzes halbiert.

11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Mittelstrebe (26) durch ein oben
offenes U-Profil gebildet wird, in dem sich ein An-
trieb (28) zur Verschiebung der Platte (20) befindet.
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